
   

Diese Berichterstattung bezieht sich auf folgende Produkte:   

 

• WILL Nachhaltigkeit Dynamisch 

 

 

 
Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologi-
schen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 
Das Finanzprodukt berücksichtigte im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merk-

male, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und 

Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare 

Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen 

sowie soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate 

Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unterneh-

mensführung“) sind jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung. Es bestand keine Be-

schränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale. 

Das Finanzprodukt wurde hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale 

nicht an einem Referenzwert gemessen. 

 

 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

  ☐ Ja    ☒ Nein    

☐  Es wurden damit nachhaltige Investiti-

onen mit einem Umweltziel getätigt:   

      % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nach-

haltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

☐  Es wurden damit nachhaltige Investiti-

onen mit einem sozialen Ziel getätigt: 

      %  

 

☐  Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt wur-

den, enthielt es      % an nachhaltigen In-

vestitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☒  Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-

haltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen Ziels 

beiträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition keine 

Umweltziele oder sozialen 

Ziele erheblich beeinträch-

tigt und die Unternehmen, 

in die investiert wird, Verfah-

rensweisen einer guten Un-

ternehmensführung anwen-

den. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten enthält. 

In dieser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten festgelegt. Nach-

haltige Investitionen mit ei-

nem Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein oder 

nicht. 

 



   

 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Da das Finanzprodukt auf keine speziellen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerich-
tet ist und in ETFs veranlagt wird, wird zur Messung auf die Offenlegung dieser Veranla-
gungsinstrumente zurückgegriffen. Daher wird als Nachhaltigkeitsindikator der Anteil der 
ETFs im Portfolio, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen oder eine nachhaltige Investi-
tion anstreben (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) , ausge-
wiesen. 
 
Anteil der ETFs Sinne des Art. 8 bzw. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088: 
  
01.01.2024 – 31.12.2024 100 % 

    

 

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

01.01.2022 – 31.12.2022 100 % 

01.01.2023 – 31.12.2023 100 % 

 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-

weise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

Im abgelaufenen Kalenderjahr hat das Finanzprodukt ökologische und soziale Merkmale 

berücksichtigt, aber keine nachhaltige Investition angestrebt.   

  
Zum Ende des Kalenderjahres war das Portfolio weder direkt noch indirekt über die in der Ver-
mögensverwaltung eingesetzten ETFs (soweit eine Durchschau möglich ist) über ein geringfügi-
ges Ausmaß hinaus in Wirtschaftstätigkeiten veranlagt, die ökologisch nachhaltig im Sinne der 
Taxonomie-Verordnung sind. 
 

  

 
 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 

Bei der Auswahl ETFs wurde darauf Bedacht genommen, dass diese die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Bei 

den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelte es sich um die bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Um-

welt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, 

nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beein-

trächtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Fi-

nanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-

dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht er-

heblich beeinträchtigen. 

Bei den wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, So-

ziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschen-

rechte und Bekämpfung 

von Korruption und Beste-

chung. 

 

Mit Nachhaltigkeitsindika-

toren wird gemessen, in-

wieweit die mit dem Fi-

nanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen 

Merkmale erreicht werden. 



   

 

Nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden in 

den veranlagten ETFs durchgehend durch Negativkriterien in folgenden Bereichen berücksichtigt:  

 

- Treibhausgasemmissionen 

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen  

- Kontroversielle Waffen 

 

Im Zuge der Veranlagung in Anteile von ETFs wurden gegebenfalls weitere nachteilige Auswirkun-

gen in einzelnen ETFs durch Negativkriterien, durch Integration von ESG-Research im Investment-

prozess (ESG-Scores) und in der Titelauswahl (Positivkriterien) beachtet. Die Verwendung von Po-

sitivkriterien beinhaltet die absolute und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stake-

holder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik 

und Umwelt bzw. die absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige 

Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Strukturen, 

Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde in einigen der veran-

lagten ETFs durch „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Aus-

übung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hinge-

wirkt.  Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten werden unabhängig von einer kon-

kreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt. 

 

Ob – und wenn ja wie – die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Verwaltung eines Investmentfonds berücksichtigt wurden, sind 

den Prospekten der ETFs von BlackRock zu entnehmen. 

 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 
 

 
Die Hauptinvestitionen des letzten Kalenderjahres entnehmen Sie bitte dem Quartalsbericht/Detail-

positionen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.   

 

Wie sah die Vermögensallokation aus?  

Die Information bezieht sich auf das Musterportfolio zum Jahresende. Im Einzelfall kann dies bei 

Ihrer Veranlagung abweichen.  

Anteile an ETFs werden für die unten dargestellte Betrachtung der Vermögensallokation nicht 

durchgerechnet. Zum Berichtsstichtag waren mindestens 98 % der Investitionen des Portfolios 

auf ökologische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch 

Informationen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Maximal 2 % des Portfolios waren „andere Investitionen“ 

(#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, 

Die Liste umfasst die fol-

genden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der 

im Bezugszeitraum getätig-

ten Investitionen des Fi-

nanzprodukts entfiel: 

Kalenderjahr 

01.01.2024 - 31.12.2024 

 

 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 

 



   

welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen 

Mindestschutz?“). 

 

 
 

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

Da das Finanzprodukt in ETFs veranlagt ist, ist ein Ausweis der Wirtschaftssektoren nur ein-

geschränkt möglich. Details zur Veranlagungsstrategie der jeweiligen ETFs sind den Pros-

pekten der ETFs von BlackRock zu entnehmen. Die Zusammensetzung Ihres Portfolios ent-

nehmen Sie bitte dem Quartalsreport.   

  

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel 

mit der EU-Taxonomie konform? 
Zum Ende des Kalenderjahres ist das Finanzprodukt weder direkt noch indirekt über die in der 

Vermögensverwaltung eingesetzten Investmentfonds (soweit eine Durchschau möglich ist)   

über ein geringfügiges Ausmaß hinaus in Wirtschaftstätigkeiten veranlagt, die ökologisch nach-

haltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind.    

 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?  

☐ Ja:  

 ☐ In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

☐ Nein.  

 

 Nicht anwendbar 

 

 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles  Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 
(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen –siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Krite-
rien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-

sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 #1 Ausgerichtet auf 

ökologische oder 

soziale Merkmale 

      

 

#2 Andere  

Investitionen 

 

 

Investitionen 

 

 

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten, ausgedrückt durch 

den Anteil der: 

– Umsatzerlöse, die die 

gegenwärtige „Umwelt-

freundlichkeit“ der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln.  

– Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen, für den Über-

gang zu einer grünen Wirt-

schftsrelevanten Investiton 

der Unternehmen, in die in-

vestiert wird aufzeigen.  

– Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln 



   

 
 
Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten geflossen sind?  

Zum Ende des Kalenderjahres ist das Finanzprodukt weder direkt noch indirekt über die in 

der Vermögensverwaltung eingesetzten ETFs (soweit eine Durchschau möglich ist) über ein 

geringfügiges Ausmaß hinaus in Wirtschaftstätigkeiten veranlagt, die ökologisch nachhaltig 

im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind.   

  

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 
Im Berichtszeitraum verfolgte das Finanzprodukt keine Investitionen in Umweltziele, die nicht 

EU-Taxonomie konform sind.  

 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Im Berichtszeitraum verfolgte das Finanzprodukt keine sozial nachhaltige Zielsetzung. 

 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anla-
gezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 
Bei Investitionen, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelte 

es sich um Sichteinlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrate-

gie und dienten der Liquiditätssteuerung.  

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfül-
lung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 
Die Erfüllung der mit dem Finanzprodukt beworbenen  ökologischen und sozialen Merkmalen 

wurde laufend in der Veranlagung berücksichtigt. 

 

Die Umsetzung der Anlagestrategie umfasste die Konstruktion der Portfolios unter Berücksichti-

gung der ESG Bewertung der veranlagten ETFs. Dabei wurde ausschließlich  in ETFs veranlagt, 

die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen oder eine nachhaltige Investition anstreben (Art. 8 

und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088). Weiters wurde Bedacht 

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit 

der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konfor-

mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, wäh-

rend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanz-

produkts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegen-

über Staaten. 

 

 

100 %

100 %

100 %

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Umsatz

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

100 %

100 %

100 %

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Umsatz

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestionen wieder

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

 

 

 

 

Mit Blick auf die EU-Taxo-

nomiekonformität umfassen 

die Kriterien für fossiles 

Gas die Begrenzung der 

Emissionen und die Um-

stellung auf voll erneuer-

bare Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für Kern-

energie beinhalten umfas-

sende Sicherheits und Ab-

fallentsorgungsvorschriften. 

 

Ermöglichende Tätigkei-

ten wirken unmittelbar er-

möglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten ei-

nen wesentlichen Beitrag zu 

den Umweltzielen leisten. 

 

Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die es noch 

keine CO2-armen Alternati-

ven gibt und die unter an-

derem Treibhausgasemissi-

onswerte aufweisen, die 

den besten Leistungen ent-

sprechen. 

 sind nachhaltige In-

vestitionen mit einem Um-

weltziel, die die Kriterien 

für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ge-

mäß der Verordnung (EU) 

2020/852  nicht berück-

sichtigen. 



   

genommen, dass die veranlagten ETFs möglichst die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. 

 

Zur Umsetzung der Mitwirkungspolitik in den veranlagten ETFs von BlackRock Asset Manage-

ment Ireland Limited finden Sie nähere Informationen unter www.blackrock.com/corpo-

rate/about-us/investment-stewardship. 

 

 

 

 


